
 
 
 
 

 
 
 
 

346.110 

Gebührentarif zum Benützungsreglement Spiel- und Sport-
halle Tägerhard 

Vom 1. Januar 1995 

Der Gemeinderat,  

gestützt auf § 2 des Benützungsreglementes Sporthalle, 

beschliesst: 

Gebührentarife inkl. Mehrwertsteuer 
 
  Einheimische Auswärtige 
  Vereine oder Vereine oder 
  Institutionen Institutionen 
 
Spiel- und Sporthalle 1/3 
 
Stunde  22.00 33.00 
Halber Tag (ab 3 Std.) 88.00 110.00 
Ganzer Tag (ab 5 Std.) 110.00 200.00  
 
Spiel- und Sporthalle 2/3 
 
Stunde  27.00 45.00  
Halber Tag  110.00 165.00  
Ganzer Tag  200.00 310.00  
 
Spiel- und Sporthalle 3/3 
 
Stunde  33.00 55.00  
Halber Tag  132.00 220.00  
Ganzer Tag  265.00 440.00  
 
Laufkorridor 
 
Stunde  22.00 35.00  
Halber Tag  88.00 110.00  
Ganzer Tag  165.00 200.00  
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  Einheimische Auswärtige 
  Vereine oder Vereine oder 
  Institutionen Institutionen 
 
Küche 
 
Halber Tag 66.00 90.00  
Ganzer Tag 110.00 140.00 
 
Unterkunft 
 
Je Person und Nacht 5.50 12.00 
 
Teleskoptribüne 55.00 120.00 
 
Badminton 
 
Einzelstunden pro Platz Fr. 22.00 
Fixstunden pro Platz Fr. 18.00 
Schüler pro Platz Fr. 12.00 
 
 
Angebrochene Stunden werden voll verrechnet. 
 
Für die Durchführung der regionalen Handballmeisterschaft wird der ein-
heimische Gebührentarif angewendet. 
 
Bei Veranstaltungen mit Eintrittsgeldern sind 10 % der Bruttoeinnahmen 
der Gemeinde Wettingen abzuliefern. Diese Abgabe ist auch von den 
Vereinen mit Sitz in Wettingen zu bezahlen. 
 

Wettingen, 1. Januar 1995 M/ds  
 
ergänzt 1. März 1997 NAMENS DES GEMEINDERATES 
 
 
 Der Gemeindeammann 
 Dr. Karl Frey 
 
 
 Der Gemeindeschreiber 
 Karl Meier 


